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Verordnung
über die Festsetzung

des Landschaftsplans XII-L-5
im Bezirk Steglitz von Berlin

Vom 11. Dezember 2000*

Auf Grund§ 10 des Gesetzes über Naturschutz- und Landschaftspflege
Berlin (Berliner Naturschutzgesetz – NatSchG Bln)in der Fassung vom 10. Juli
1999 (GVBl. S. 390) wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Der Landschaftsplan XII-L-5 wird für nachfolgend bezeichneten Geltung
bereich festgesetzt:
Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes umfasst Teilflächen der Gr
stücke Ostpreußendamm 95 B-C und 95 D.
Der Geltungsbereich wird umfasst im Norden von der planfestgestel
Böschungsoberkante des Teltowkanals zwischen der Landesgrenze und de
lichen Grenze des Flurstücks 4277, im Osten von der im Abstand v
12 Metern südlich der Böschungsoberkante des Teltowkanals parallel ve
fenden Linie und der westlichen Grenze des Flurstücks 4277 und deren gr
niger südlicher Verlängerung, im Süden von der nördlichen Grenze des Gru
stücks Ostpreußendamm 96–100 sowie im Westen von der Landesgrenze
lins.

§ 2

Bestandteile des Landschaftsplanes

(1) Der Landschaftsplan besteht aus einer Bestands- und Bewertungsk
einer Festsetzungskarte und einem Text mit Begründung.

(2) Der Landschaftsplan ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.

§ 3

Einsichtnahme

Die Urschrift des Landschaftplans kann bei der örtlich zuständigen unte
eine beglaubigte Ausfertigung des Landschaftsplans bei der oberen Beh
für Naturschutz und Landespflege während der Dienststunden kostenfrei e
sehen werden.

Datum: Verk. am 30. 12. 2000, GVBl. S. 559
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§ 4

Entschädigung

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und Herbeiführung der Fälligkeit etwaiger Entsc

digungsansprüche nach§ 47 Abs. 1 und 2 des Berliner Naturschutzgese
zesin Verbindung mit § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgerec
Geltendmachung nach§ 47 Abs. 1 und 2 des Berliner Naturschutzgesetz
in Verbindung mit  § 44 Abs. 4 des Baugesetzbuches wird hingewiese

§ 5

Verfahrensfehler

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen w
muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in§ 10 Abs. 6
Satz 1 des Berliner Naturschutzgesetzes bezeichnet sind sowie

2. Mängel der Abwägung
innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schrif
gegenüber dem Bezirksamt geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ve
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach§ 10 Abs. 6 des
Berliner Naturschutzgesetzesist die Verletzung von Verfahrens- und Formvor
schriften sowie des Abwägungsgebotes nach Ablauf der in Satz 1 genan
Fristen unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündu
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt sind.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und V
ordnungsblatt für Berlin in Kraft.
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